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Newsletter 8 | Rudolf Wöhrl AG i.I. 
 
Gläubigerversammlung abgesagt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, wurde die zweite 
Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber der Rudolf Wöhrl AG i.I. bereits am 
Freitag, den 21. April 2017 abgesagt. Als Grund für die Absage wurde von Seiten 
der Gesellschaft aufgeführt, dass sich nur 6,36 % des Anleihenkapitals für die 
Gläubigerversammlung angemeldet hätten.  
 
Begründung nicht nachvollziehbar 
 
Diese Begründung ist für uns nicht nachvollziehbar. Zwar teilt die SdK die Ansicht, 
dass für die Abstimmung über die Annahme des Insolvenzplans ein 
Anwesenheitsquorum von 25 % nötig sein dürfte, um Beschlüsse dieser Art fassen 
zu können. Jedoch war zum Zeitpunkt der Absage die Anmeldefrist noch nicht 
abgelaufen. Diese endete am 21. April 2017 um 24:00 Uhr. Die Meldung über die 
Absage wurde aber bereits um 13:42 Uhr publiziert. Somit hätten Anleihegläubiger 
noch gut 10 Stunden Zeit gehabt, ihre Anleihen zur Abstimmung anzumelden. Es ist 
daher nicht nachvollziehbar, dass die Versammlung bereits am 21. April 2017 
abgesagt wurde. Generell ist aus Sicht der SdK eine frühestmögliche Absage stets 
wünschenswert, damit diejenigen, die zur Versammlung anreisen wollen, Zeit zur 
Änderung ihrer Reise- und Terminpläne zu geben. Hier wurde jedoch nicht einmal 
der Ablauf des Anmeldezeitraums abgewartet. 
 
Unklare Situation         
 
Da die Anleiheinhaber den gemeinsamen Vertreter der Anleiheinhaber anweisen 
hätten sollen, dem Insolvenzplan in der Gläubigerversammlung am 26. April 2017 
zuzustimmen, ist nun unklar, wie sich der gemeinsame Vertreter auf der 
Gläubigerversammlung positionieren wird. Sollte dieser mit Nein stimmen, würde 
der Insolvenzplan höchstwahrscheinlich scheitern, da die Anleihe die höchste 
Forderung im Insolvenzverfahren darstellt. Wir werden Bericht erstatten, sobald wir 
in Erfahrung bringen konnten, wie der gemeinsame Vertreter sich in der 
Gläubigerversammlung positionieren wird.  
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 
info@sdk.org gerne zur Verfügung. 
 
München, den 23. April 2017 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 


